
Schriften zum Bürgerlichen Recht
Band 586

Wohnraum denen, die drin wohnen?
Rechtliche Ansätze zur Schaffung und Erhaltung 

von Wohnraum-Commons

Von

Noah Thomas Neitzel

Duncker & Humblot  ·  Berlin

N
ei

tz
el

  
· 

  W
oh

nr
au

m
 d

en
en

, d
ie

 d
ri

n 
w

oh
ne

n?
  

· 
BR

 5
86



NOAH THOMAS NEITZEL

Wohnraum denen, die drin wohnen?



Schriften zum Bürgerlichen Recht

Band 586



Duncker & Humblot  ·  Berlin

Wohnraum denen, die drin wohnen?
Rechtliche Ansätze zur Schaffung und Erhaltung 

von Wohnraum-Commons

Von

Noah Thomas Neitzel



Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin 
hat diese Arbeit im Jahre 2023 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk wurde auf Basis der Open Access-Lizenz CC BY 4.0
(s. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) veröffentlicht. Die E-Book-Version

ist unter https://doi.org/10.3790/978-3-428-59211-1 abrufbar

Alle Rechte vorbehalten
© 2025 Noah Thomas Neitzel

Erschienen bei Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Satz: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde

Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany

ISSN 0720-7387
ISBN 978-3-428-19211-3 (Print)

ISBN 978-3-428-59211-1 (E-Book)
DOI 10.3790/978-3-428-59211-1

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 

Verlagsanschrift: Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9,
12165 Berlin, Germany | E-Mail: info@duncker-humblot.de

Internet: http://www.duncker-humblot.de



Für Loveday





Vorwort

Die gerechte Verteilung von Wohnraum ist eine der drängendsten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Wohnraum-Commons bieten dafür gemeinschaft
liche Lösungen „jenseits von Staat und Markt“. Dieses Buch führt in Wohn-
raum-Commons ein und geht den folgenden Fragen nach: Was genau sind 
(Wohnraum-)Commons und was können sie für unsere Gesellschaft leisten? 
Wie sieht die gegenwärtige Rechtspraxis von Wohnraum-Commons aus, und 
wie leistungsfähig ist sie? Durch welche Reformen könnten Commons im 
Allgemeinen und Wohnraum-Commons im Besonderen gestärkt werden?

Die vorliegende Untersuchung wurde im Frühjahr 2023 an der Freien Uni-
versität Berlin als Inaugural-Dissertation angenommen. Weite Teile der Arbeit 
entstanden während eines Forschungsaufenthalts an der Stanford Law School 
im akademischen Jahr 2021/2022. Literatur und Rechtsprechung sind grund-
sätzlich auf dem Stand von Sommer 2024.

Mein erster, herzlicher Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Bertram Lom-
feld, ohne dessen einzigartiges Wissen als deutscher Rechtswissenschaftler 
und Commons-Forscher diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Ihm danke 
ich auch für seine Unterstützung bei meiner Bewerbung für das FU-Berlin-
Stanford-Fellowship. Prof. Dr. Anne Sanders danke ich für die zügige Erstel-
lung des Zweitgutachtens und für die wunderbare weitere Zusammenarbeit 
zum Thema Verantwortungseigentum. Neben meinen Betreuern danke ich 
außerdem Prof. Dr. Andreas Engert für eine sehr anregende mündliche Prü-
fung.

Großer Dank gebührt dem FU-Berlin-Stanford-Fellowship, dessen großzü-
gige finanzielle und akademische Unterstützung es mir erlaubte, ein Jahr un-
beschwert in Kalifornien zu forschen und zu studieren. Mein Dank gilt auch 
Prof. Dr. Karsten Gaede für seine Unterstützung bei meiner Bewerbung. 
Prof.  Michelle Anderson danke ich für meine Betreuung in Stanford und 
Prof. Paul Brest sowie dem Stanford Center on Philanthropy and Civil Society 
für die Unterstützung meiner Arbeit, auch zum Thema Verantwortungseigen-
tum. Duncker & Humblot gilt mein Dank für die Aufnahme in die hiesige 
Reihe; Regine Schädlich, Diana Güssow und ihrem Team für die gute Zusam-
menarbeit.

Ganz besonderer Dank gilt den Menschen, die meine Manuskripte gelesen 
und sie mit ihren geistreichen Ideen und Anmerkungen grundlegend verbes-
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sert haben: André Sacharow, Bettina Barthel und Katja Schubel. Auch danke 
ich den Personen, die sich bereit erklärt haben, mir wertvolle Interviews zu 
geben: Benedikt Altrogge, Faizah Barlas, Prof. Dr. Sebastian Botzem, Tobias 
Just, Yuki Kidokoro, Dr. Jan Kuhnert, David Mathée, Rosemarie Oltmann, 
Dr. Norbert Rückriemen, Natalie Schaller und Ian Winters. Dr. Felicitas Som-
mer danke ich für ihre Hilfe mit meinen Fragen zur empirischen Methodik 
und für die enorm hilfreichen Gespräche zu meinem Thema.

Mein Dank gilt auch Silke Helfrich, die mir die große Ehre erwies, in einer 
gemeinsamen Veranstaltung meine Forschung zu besprechen, und ohne deren 
Texte meine Arbeit nicht in dieser Form hätte entstehen können. Es schmerzt 
mich sehr, dass sie die Fertigstellung nicht mehr miterleben konnte. Auch ihr 
ist diese Arbeit gewidmet. Mein Dank gilt zudem André Sacharow und Sabine 
Horlitz, die ihre Pionierarbeit zur Stadtbodenstiftung auf der Veranstaltung 
präsentierten. Auch danke ich Prof. Dr. Kilian Wegner für die Ermöglichung 
der Veranstaltung und für seine Bestärkung bei meiner Themenwahl.

Namentlich danken möchte ich auch Johann Steudle, der mich frühzeitig in 
die Commons eingeführt und vernetzt hat und ohne den diese Arbeit nicht 
hätte entstehen können. Ein besonderer Dank gilt auch dem „Forschungs
kolleg Verantwortungseigentum“, insbesondere Dr. Marvin Reiff, Oskar von 
Homeyer, Elisabeth Pichler und Dr. Vanessa Franke.

Schließlich gilt mein Dank den vielen wunderbaren Freund*innen und mei-
ner Familie, deren Unterstützung und Liebe auch in der Promotionszeit das 
Wichtigste waren. Auch meinem Opa, der die Fertigstellung der Arbeit leider 
nicht mehr miterleben konnte, ist diese Arbeit gewidmet. My final thanks, of 
course, go out to you, Loveday. I am forever grateful for your love, support, 
and for all the memories during and after writing this thesis. To quote the 
commons researchers David Bollier and Silke Helfrich, I ask: Will you com-
mit to being „free and creative people, governing ourselves through fair and 
accountable institutions and experiencing the aliveness of our authentic hu-
man presence“? Will you marry me?

Silke Helfrich schrieb: „Man darf sich die Commons-Welt nicht vorstellen 
wie ein Schlaraffenland, sondern wie ein Picknick, zu dem alle etwas beitra-
gen.“ Ich hoffe, dass mein Beitrag künftigen Beiträgen nützlich sein wird.

Berlin, im November 2024	 Noah Neitzel
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A. Einleitung

Auf aktivistischen Transparenten finden sich zwei wiederkehrende Forde-
rungen: „Wohnraum denen, die drin wohnen!“ und „Keine Rendite mit der 
Miete!“ Diese Forderungen treffen den Kern des von mir untersuchten Kon-
zeptes: „Wohnraum-Commons“ entziehen Wohnraum – und insbesondere den 
zugehörigen Boden – dem Markt, sodass er nicht mehr profitorientiert ver-
wertet werden darf. Dabei gelangt der Wohnraum in die Selbstverwaltung 
durch die jeweilige Bewohnerschaft. Wohnraum-Commons verknüpfen also 
das soziale Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, mit dem liberal-emanzi-
patorischen Ziel, Menschen Gestaltungsmacht über ihre privateste Umgebung 
zu verschaffen. Angesichts scharfer sozio-ökonomischer Ungleichheiten und 
Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt haben Wohnraum-Commons damit 
enorme sozialpolitische Bedeutung und tiefgreifend transformatives Poten
zial.1

Das Konzept ist dabei nicht bloß theoretischer Natur, sondern gelebte Pra-
xis. Wohnraum-Commons werden in Deutschland und weltweit mit beeindru-
ckendem juristischem Einfallsreichtum und großer Energie geschaffen und 
erhalten. Diese Rechtspraxis wird regelmäßig nicht ausdrücklich unter dem 
Begriff Wohnraum-Commons gefasst, auch wenn sie ihm inhaltlich entspricht.

Mit meiner Forschung werfe ich einen rechtswissenschaftlichen Blick auf 
Wohnraum-Commons. Ich untersuche, inwiefern drei ausgewählte rechtliche 
Ansätze aus der existierenden Praxis dazu geeignet sind, Wohnraum-Com-
mons zu schaffen und zu erhalten. Darauf aufbauend untersuche ich, wie das 
geltende Recht reformiert werden könnte, um die Rechtspraxis von Wohn-
raum-Commons zu stärken. Ich hoffe, dass meine Forschung dazu beiträgt, 
die existierende Rechtspraxis von Wohnraum-Commons zu rationalisieren 
und dass sie Einsichten für ihre rechtliche Einordnung bietet. Dasselbe gilt für 
den zugehörigen rechtspolitischen Diskurs, dessen sozioökonomische Bedeu-
tung kaum zu überschätzen ist. Gleichzeitig hoffe ich, dass meine Forschung 
auf grundlegender Ebene dazu beiträgt, Commons als Forschungsfeld und 
Forschungsgegenstand innerhalb der deutschen Rechtswissenschaft zu etab-
lieren.2

1  Siehe hierzu C. I. 2.
2  Auch wenn die Forschung zu Commons in der deutschen Rechtswissenschaft 

weitgehend Neuland darstellt, erlebte sie außerhalb dieser Kreise zuletzt rasanten Auf-
wind. So gewann die Wissenschaftlerin Elinor Ostrom 2009 als erste Frau den Nobel-
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Doch was genau sind nun Wohnraum-Commons? Um mein Forschungsziel 
und dessen Bedeutung näher zu erläutern, widme ich mich in der Einleitung 
dieser Frage im Überblick (A. I.).3 Hierauf aufbauend erläutere ich mein For-
schungsvorhaben im Detail (A. II.) und erkläre meine Forschungsmethoden 
(A. III.). Schließlich zeige ich auf, welchen Grenzen meine Forschung unter-
liegt (A. IV.).

I. Was sind Wohnraum-Commons?

Vereinfacht ausgedrückt, beschreibt der Begriff „Commons“ eine Konstel-
lation, bei der mehrere Menschen ein Gut gemeinsam bewirtschaften und 
diesen Vorgang selbst verwalten. Commons bestehen also aus einer „Triade“, 
d. h. der Gesamtsumme von drei Bestandteilen: einem „Common“ (das ge-
meinsam genutzte Gut), den „Commoners“4 (die Nutzerschaft) und dem 
„Commoning“ (die Praxis der gemeinsamen Bewirtschaftung). Zusammen 
bilden diese Teile ein Commons.5 Auf Wohnraum übertragen bedeutet dies, 
dass der Wohnraum das Common ist, die Bewohnerschaft bildet die Common
ers und ihre gemeinsame Praxis der selbstverwalteten Wohnraumbewirtschaf-
tung und des Wohnens sind das Commoning. Diese Definition stellt eine Art 
Minimalkonsens dar. Was darüber hinaus den „Commons-Charakter“ einer 
gemeinsamen Bewirtschaftung ausmacht – wie das Wohnen und Erhalten des 
Wohnraums also ausgestaltet sein soll – ist im Einzelnen umstritten.6

Ich folge einem Teil der Commons-Forschung, indem ich unterstelle, dass 
Commons zwei Kerneigenschaften aufweisen, die ihren Commons-Charakter 
ausmachen: Sie sind dekommodifiziert und gleichrangig selbstverwaltet. 
Diese beiden Eigenschaften sind konzeptuell prägend und erzeugen gleichzei-
tig einen Commons-spezifischen Nutzen.

Selbstverwaltung ist Teil der genannten Konsens-Definition von Commons. 
Allgemein bedeutet sie schlicht, dass die Entscheidungsbefugnis über die Art 

preis für Wirtschaftswissenschaften, u. a. für ihr Werk „Governing the Commons“, 
Nobel Prize Outreach AB 2022, Elinor Ostrom – Facts. Im deutschsprachigen Raum 
hat insbesondere die Arbeit von Silke Helfrich durch Werke wie „Frei, fair und leben-
dig – die Macht der Commons“ dazu beigetragen, Commons als Begriff bzw. Konzept 
zu verbreiten, Helfrich/Bollier, Frei Fair und Lebendig. 

3  Ich vertiefe die Antwort unter dem Abschnitt C. I. 1.
4  Zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache: Ich gendere soweit es den Lese-

fluss nicht zu stark beeinträchtigt. Wenn möglich vermeide ich geschlechterspezifische 
Sprache. Bei zusammengesetzten Worten verzichte ich zur besseren Lesbarkeit auf das 
Gendern.

5  Siehe hierzu, C. I. 1. a) bb) (2).
6  Einen (kritischen) Überblick über deutsche Definitionsansätze zu Commons ge-

bend: Gehrig, Widersprüche 2015, 9–24, 10 f.
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und Weise der Bewirtschaftung einer Ressource bei der jeweiligen Nutzer-
gruppe liegt und nicht bei einer außenstehenden Partei. Ein Teil der Com-
mons-Forschung stellt an die Selbstverwaltung noch weitergehende Anforde-
rungen. Es wird etwa der Anspruch der „Gleichrangigkeit“ der Nutzenden 
aufgestellt.7 Dieser Meinung folge ich, indem ich Selbstverwaltung als grund-
sätzlich gleichberechtigten Vorgang verstehe.8 Diese abstrakte Definition lässt 
sich für den Kontext von Wohnraum konkretisieren. Hierfür greife ich auf die 
Arbeit von Amanda Huron zurück: Sie versteht die Selbstverwaltung in 
Wohnraum-Commons als eine grundsätzlich gleichberechtigte, gemeinsame 
Kontrolle9 über den physischen Wohnraum und über das soziale Wohnum-
feld.10

Dekommodifizierung ist nicht Teil der Konsensdefinition.11 Sie bedeutet, 
dass eine Ressource der kapitalistischen Marktwirtschaft entzogen wird.12 
Wenn eine Ressource dekommodifiziert ist, kann sie nicht profitorientiert 
verwertet werden.13 Diesem Grundsatz folgend, ist Wohnraum dann dekom-
modifiziert, wenn er zu einem Betrag vermietet wird, der höchstens die erfor-
derlichen Bewirtschaftungskosten, Kapitalkosten und Rückstellungen umfasst 
(Kostenmiete).14 Ein über die Kostenmiete hinausgehender Profit ist ausge-
schlossen. Zudem dürfen Commoners keine Gewinne durch Grundstücksver- 
und -ankäufe erzielen.

7  Helfrich/Bollier, Frei Fair und Lebendig, S. 72.
8  Für eine nähere Begründung und Auseinandersetzung mit der Thematik siehe C. I. 

1. c) bb) (4) und C. I. 2. b) bb) (4).
9  Selbstverwaltung ist dabei als Selbstbestimmung im Sinne einer Entscheidungs-

befugnis zu verstehen und nicht zwingend als die persönliche Übernahme von admi-
nistrativen Tätigkeiten. Gruppenintern ist Selbstverwaltung von einer grundsätzlich 
gleichberechtigten demokratischen Entscheidungsfindung geprägt. Das schließt jedoch 
nicht die Delegierung von Aufgaben an außenstehende Personen aus.

10  Die Kontrolle über den physischen Wohnraum beinhaltet die Möglichkeit, selbst-
ständig über Maßnahmen der Erhaltung und Gestaltung des Wohnraums bestimmen zu 
können. Kontrolle über das soziale Wohnumfeld bedeutet die selbstbestimmte Ausge-
staltung von Verhaltensnormen über die Nutzung, etwa durch eine Hausordnung, Hu-
ron, Carving out the Commons, S. 100 ff.

11  Die prominenteste Vertreterin der Commons-Forschung, Ostrom, etwa sieht De-
kommodifizierung nicht als zwingendes Merkmal von Commons an, vgl. Ostrom, 
Governing the Commons, S. 32. 

12  Neben dem Ausschluss von Profiten beinhaltet die Dekommodifizierung die sog. 
„Co-Produktion“, siehe hierzu C. I. 1. c) bb) (5) (b) und C. I. 2. b) bb) (5) (c).

13  Für eine nähere Begründung und Auseinandersetzung mit der Thematik siehe 
C. I. 1. c) bb) (5) (a) und C. I. 2. b) bb) (5) (a).

14  Ich orientiere mich an dem Rechtsbegriff der Kostenmiete nach § 8 Abs. 1 Wo-
BindG i. V. m. § 18 Abs. 1 BV, d. h., dass Kapitalkosten und die Bewirtschaftungskos-
ten gedeckt werden. Die Kostenmiete allein ist jedoch nicht hinreichend, um die De-
kommodifizierung sicherzustellen, siehe hierzu im Einzelnen, C. I. 2. b) bb) (5) (a).




